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TKG 1997 §41 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Die mitbeteiligte Partei ist als Inhaberin einer Konzession zur Erbringung des mobilen Sprachtelefondienstes und

anderer ö<entlicher Mobilfunkdienste mittels selbst betriebener Mobilkommunikationsnetze unstrittig befugt,

Telekommunikationsnetze und -dienste im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 97/33/EG bereitzustellen. Allein der

Umstand, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung der belangten Behörde (Regulierungsbehörde) das Netz bzw. den

Dienst noch nicht ö<entlich angeboten hat, nimmt ihr nicht die Berechtigung, in der mit der Beschwerdeführerin

entstandenen Zusammenschaltungsstreitigkeit gemäß § 41 Abs. 2 TKG die Regulierungsbehörde zur Entscheidung

anzurufen. Die belangte Behörde hat daher den Antrag der mitbeteiligten Partei zu Recht als zulässig angesehen.
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